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FORSCHUNG AKTUELL

Schulreformen in den USA –  
Trends, Nebeneffekte und Lektionen 
für Deutschland 

Mit der PISA (Programme for International Student Assessment)-Studie wurde in 
Deutsch land vor knapp 15 Jahren eine Ära großer Schulreformen eingeleitet, die das ge-
samte Schulsystem nachhaltig auf Standardisierung, neue Strukturen der Rechenschafts-
legung sowie auf Testdaten- und Evidenzorientierung umstellten. Verbunden hiermit ist 
bis heute die Hoffnung auf eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems 
und auf eine gleichzeitige Minimierung von Bildungsungleichheit. Um die Erfolgsaus-
sichten und langfristigen Folgen der Bildungsreformen besser abschätzen zu können, 
wirft der Beitrag  einen Blick in die USA, wo wesentlich längere Erfahrungen mit ähnli-
chen Steuerungs instrumenten bestehen.

SIGRID HARTONG

1. Einleitung

Angeschoben durch eine grundlegende Ernüchterung über 

die mangelnde Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungs-

systems im Rahmen des sogenannten „PISA-Schocks“ (hier-

zu aktuell Niemann 2014), haben Bildungspolitiker seit der 

Jahrtausendwende umfassend in die Qualitätssteigerung 

der deutschen Schulen investiert. Erklärtes Ziel war dabei, 

eine effektivere, besser auf den komplexen Systemcharakter 

von Bildung und Schule abgestimmte Qualitätskontrolle zu 

entwickeln (vgl. auch Hornberg/Parreira do Amaral 2012, 

S. 10). Um dies zu erreichen, initiierte die Kultusminister-

konferenz (KMK) mit ihrer Handlungsagenda von 2002 tief 

greifende Reformen in Richtung Standardisierung sowie 

bessere Überwachung mittels entsprechender Datenerhe-

bungen (monitoring) und testbasierter Rechenschaftsle-

gungsmodelle (accountability und assessment). Bildungs-

forscher erarbeiteten binnen kurzer Zeit nationale 

Bildungsstandards und messbare Kompetenzmodelle. Zu 

den ergriffenen Maßnahmen gehörten auch die Gründung 

des Institutes für die Qualitätssicherung im Bildungswesen 

(IQB) und die Ausweitung zentral koordinierter Vergleichs-

tests für Schulen. Gleichzeitig gab es Bestrebungen, die lo-

kale und schulische Autonomie zu vergrößern und Bil-

dungsprozesse damit lokal effizienter abzustimmen – etwa 

durch die Implementierung sogenannter Bildungsregionen. 

Insgesamt erhofften sich die Bildungspolitiker durch die 

Einführung dieser „Large-Scale-Reformen“ (Gogolin et 

al. 2011) nicht nur eine umfassende Erhöhung der Leistung 

des deutschen Bildungssystems, sondern auch eine Verrin-

gerung der durch PISA laut angeprangerten Bildungsun-

gleichheit. Gerade die Reformbefürworter brachten in die-

sem Zusammenhang immer wieder die Forderung nach 

einer Überwindung ideologischer Grabenkämpfe vor und 

setzten sich für die Etablierung einer kooperativen, exper-

tenbasierten und durch Messbefunde abgesicherten 

Bildungs steuerung ein.

Bei allen Hoffnungen, die in diese radikalen, binnen 

kürzester Zeit durchgesetzten Bildungsreformen gesetzt 

wurden,1 sind nach mehr als einem Jahrzehnt nach ihrer 

Umsetzung jedoch zunehmend kritische Stimmen ver-

nehmbar,2 die sowohl auf ein systematisches Ausbleiben der 

Steuerungsziele als auch auf äußerst problematische Neben-

wirkungen hinweisen.

Im Kontext der wachsenden Kritik an den Auswirkun-

gen der Bildungsreformen wirft dieser Beitrag einen Blick 

1 Entsprechend wurde politisch vor allem der kontinuierli-

che Leistungszuwachs bei PISA nach 2003 als durchschla-

gender Erfolg der Reformen gewertet.

2 Prominente Beispiele vereinigter Bildungsreformkritiker 

sind hier etwa die im Jahre 2010 gegründete „Gesellschaft 

Bildung und Wissen“ (GBW) oder das im letzten Jahr veröf-

fentlichte Glossar „Ökonomisierung von Bildung“ (GLOEB).
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in die USA, wo bemerkenswert lange Erfahrungen mit 

höchst unter schiedlichen Varianten standard-, test- und 

rechenschaftsbasierter Bildungssteuerung bestehen. Diese 

Varianten umfassten standardisierte, aber sanktionsschwa-

che Tests ohne zentralisierte Überwachung (1950er Jahre), 

diffuse nationale Steuerungsziele (später Standards), gekop-

pelt mit sanktionsstarken staatlichen Tests (frühe 1990er 

Jahre), später ein national zentralisiertes, sanktionsstarkes 

Rechenschaftslegungssystem ohne übergeordnete Standards 

(zwischen 2001 und 2009) und zuletzt ein dem deutschen 

System sehr ähnliches Modell aus suprastaatlichen Stan-

dards und Tests mit größerer Freiheit für Lokalakteure (seit 

2009).

Trotz dieser enormen Vielfalt an Steuerungsvarianten 

lassen sich dabei zwei übergeordnete Reformtrends identi-

fizieren. Zum einen handelt es sich um eine ständig wach-

sende Evidenzorientierung. Damit ist die Herstellung wis-

senschaftlich „abgesicherten“ Wissens zur Wirkung von 

Bildungssteuerung und -reformen gemeint. Solches Wissen 

nimmt zunehmend die Gestalt technokratischer Ursache-

Wirkungs-Annahmen an, über die politische Interventionen 

in Bildung legitimiert werden. Zum anderen lässt sich ein 

genereller Trend zur Deregulierung im Sinne einer zuneh-

menden Verlagerung der Bildungssteuerung auf Wettbe-

werbe und externe Bildungsdienstleister feststellen. Beide 

Trends haben in den USA über die sehr unterschied lichen 

Reformvarianten hinweg massive Dysfunktionalitäten er-

zeugt. Entsprechend, so wird im Folgenden gezeigt, mahnen 

gerade diese Langfrist erkenntnisse aus den USA zu einer 

realistischeren Einschätzung möglicher Effekte der Schul-

reformen in Deutschland.

Abschnitt 2 erläutert zunächst genauer, weshalb gera-

de der Blick auf die US-amerikanische Bildungspolitik 

für den deutschen Reformzusammenhang so interessant 

erscheint. Im Anschluss hieran werden die zwei zuvor 

genannten Reformtrends – wachsende Evidenzorientie-

rung und Deregulierung – inklusive ihrer Langfristeffek-

te in den USA näher betrachtet (3). Der darauf folgende 

Abschnitt stellt die Entwicklungen in den USA dem ak-

tuellen Trend deutscher Bildungspolitik gegenüber und 

und diskutiert diese kritisch (4). Abschließend werden 

die zentralen Ergebnisse im Rahmen eines Fazits resü-

miert (5).

2. Ein (aktualisierter) Blick in die USA

Sowohl in Deutschland als auch in den USA trafen Versuche 

zur Durchsetzung zentral vereinheitlichender Bildungsre-

formen traditionell auf massiven Widerstand (vgl. Har-

tong 2015). Das Resultat waren dauerhaft zementierte Gra-

benkämpfe zwischen Gegnern und Befürwortern 

überstaatlicher Eingriffe. Diese spiegelten sich nicht zuletzt 

in einer starken Differenz zwischen einem „überlasteten“ 

Bildungsleitbild und der tatsächlichen Bildungs praxis wider, 

wobei Ersteres in Deutschland traditionell die Form des 

humboldtschen Bildungsideals zweckfreier Bildung an-

nimmt, während es in den USA in der Betonung der indi-

viduellen Verantwortung des Lebenserfolgs (self-made man) 

besteht.

Im aktuellen deutschen Reformzusammenhang wurden 

die USA bislang vor allem in Bezug auf das dort unter der 

Bush-Administration Anfang des 21. Jahrhunderts imple-

mentierte Bildungsgesetz „No Child Left Behind“ (NCLB) 

debattiert: Unter dem erklärten Ziel, bis zum Jahr 2014 

sämtliche Schüler zu einem ausreichend kompetenten Bil-

dungsniveau zu bringen, schuf das Gesetz ein System zur 

bundesweit standardisierten Messung von Bildungsleis-

tungen sowie zur Ermittlung des für jede Schule vorgese-

henen „adäquaten jährlichen Leistungszuwachses“ (ade-

quate yearly progress). Bei (Nicht-)Erreichen dieses 

normierten Leistungszuwachses etablierte das Gesetz ein 

radikales Sanktionssystem. Kaum eine Schule war jedoch 

in der Lage, die geforderten Leistungen zu erbringen. Statt-

dessen sahen sie sich plötzlich mit Konsequenzen des Mit-

telentzugs, der „erzwungenen“ Kooperation mit externen 

Experten und Dienstleistern oder sogar mit drohender 

Schließung konfrontiert. Da die Tests jedoch von den Staa-

ten selbst entwickelt werden sollten und verbindliche nati-

onale Standards fehlten, reagierten diese schließlich mit 

einem entsprechenden Absenken des Testniveaus, die Schu-

len und Lehrer hingegen mit Betrug oder strategischem 

„Aussortieren“ der getesteten Schüler, um die Sanktionen 

zu umgehen. Im Ergebnis führte NCLB daher eher zu einer 

Absenkung als zu einer Anhebung des Leistungsniveaus. 

Zugleich kam es zur Vergrößerung der Ungleichheit sowohl 

zwischen lernstarken und -schwachen Schülern als auch 

zwischen den Schulen. Zu Recht werden derartige Gesetze 

in der aktuellen deutschen Reformdiskussion rundheraus 

abgelehnt (Maier 2010).

Bildungspolitiker in den USA haben jedoch bereits weit 

vor NCLB den Weg in Richtung test- und standardbasierter 

Schulsteuerung über umfangreiche „Gesamtreformen“ ein-

geschlagen (Koretz 2008). Die unterschiedlichen Reform-

wellen und -strategien (darunter NCLB) sind dabei im Rah-

men übergeordneter Reformtrends zu verordnen: 

Schulsteuerung wurde sukzessive zentralisiert, was dazu 

führte, dass im traditionell lokal organisierten Schulsystem 

der USA zunächst Akteure des Distrikts, dann des Staates 

und seit den 1960er Jahren auch der nationalen Ebene an 

Einfluss gewannen. Jeder dieser Zentralisierungsschritte – 

Reese (2013) zufolge im Prinzip schon seit den 1840er Jah-

ren – wurde von einer wachsenden Legitimierung externer 

Qualitätsstandards im Sinne vermessungsbasierter Steue-

rungsevidenzen als abge sichertes Wissen begleitet. Zu den 

hierdurch erzielten Effekten gehörten jedoch nicht nur die 

sukzessive Professionalisierung von Bildungsverwaltung 

und -kon trolle, sondern auch der wachsende Einfluss bil-

dungsexterner Akteure. Dabei handelt es sich vor allem um 

Akteure der Testindustrie, deren Aufgabe primär in 
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der Bereitstellung von Vermessungssystemen, Zahlen, und 

„Evidenzen“ besteht (auch Mehta 2013).

Das NCLB-Gesetz ist also nur eine der radikaleren von 

vielen Reformvarianten, auf die auch in den USA selbst eine 

massive Welle der Kritik folgte. Vor dem Hintergrund die-

ser Reformernüchterung gelang es einer Allianz aus Staats-, 

Beratungs- und Testakteuren nach 2009, mit den Common 

Core State Standards (CCSS) ein neues System zentralisier-

ter Bildungsstandards zu etablieren.3 Diese wurden als eine 

„kooperativ initiierte“ und durch wissenschaftliche Evidenz 

abgesicherte Maßnahme präsentiert, die zugleich für die 

Überwindung politischer Grabenkämpfe stehen sollte. Neue, 

kognitionspsychologisch optimierte Systeme der Leistungs-

messung – nun „Assessment“ statt Test genannt − folgten 

kurze Zeit später. Zugleich erhielten die Staaten und Ein-

zelschulen als Reaktion auf die Forderung nach einer Wie-

derherstellung dezentraler Steuerung ein über die NCLB-

Regelung hinausgehendes Maß an Autonomie.4 Dieser 

jüngste Trend ist dabei der Grundausrichtung der Reformen 

in Deutschland sehr ähnlich.

Umso wichtiger erscheint es, dass die USA aktuell, konkret 

seit 2014, mit einer neuen Welle der Reformernüchterung 

konfrontiert sind. Deutlicher denn je können die Kritiker 

heute zum einen zeigen, wie widersprüchlich die Effekte evi-

denzbasierter und deregulierter Steuerung – trotz der neuen 

Standards und erweiterten lokalen Autonomie – sind. Zum 

anderen weisen sie darauf hin, dass sich diese Effekte am 

Ende über die Reformvarianten hinweg manifestieren.

3.  Evidenzorientierung und 
 Deregulierung – zwei problematische 
Trends der US-Schulpolitik

Die oben nur kurz erwähnten beiden Entwicklungstrends 

werden im Folgenden näher erläutert und im Hinblick auf 

ihre (Neben-)Effekte untersucht. Dabei handelt es sich um 

die wachsende Bedeutung einer (sanktionsgestützten) Evi-

denzorientierung (3.1) und das im Zuge staatlicher Dere-

gulierung erzeugte Fehlen politischer Kontrollen gegenüber 

neuen Bildungssteuerungsakteuren (3.2). Beide Trends ge-

hen mit einer umfassenden Neuverteilung öffentlicher Gel-

der einher.

3.1  Die wachsende Verlagerung auf zentralisiert 

erzeugte Evidenzen

Seit mehr als 25 Jahren wird im Zuge der unterschiedlichen 

Bildungsreformvarianten in den USA versucht, Bildungs-

politik und Praxis stärker an wissenschaftlicher, durch Ex-

perten zertifizierter Evidenz auszurichten. Jede Form der 

Standardisierung und Zentralisierung ging infolgedessen 

mit einer schrittweisen, seit Inkrafttreten des NCLB-Geset-

zes endgültig durchgesetzten „Verordnung von Evidenz“ auf 

sämtlichen bildungspolitischen Ebenen einher. Hieran än-

derte auch die Tatsache nichts, dass das Ziel der Bewahrung 

oder Wiederherstellung lokaler Autonomie später wieder 

stärker ins Zentrum der Reformprogrammatik rückte. Eine 

ganz entscheidende Maßnahme war in diesem Zusammen-

hang die Organisation und Finanzierung sogenannter Un-

terstützungssysteme – vor allem in Form der systematischen 

Einbindung externer Experten in Lokalpolitik und Schul-

praxis.

Bildungspolitiker nutzen hierbei Begriffe wie Bench-

marks oder Best Practices, um herauszustellen, dass nach-

gewiesen „erfolgreiche“ Bildungssteuerung modellhaft – das 

heißt auch jenseits lokaler Besonderheiten − übernommen 

werden kann. Die die Arbeitsweise der lokalen Schulgremi-

en bestimmenden Grabenkämpfe wurden gleichzeitig als 

bildungspolitische Entscheidungsmaxime immer weniger 

akzeptiert und sollten im Zuge der Reformen – etwa über 

NCLB oder später über die CCSS − vollständig überwunden 

werden (McDonnell/Weatherford 2013, S. 491). Besonders 

in der Phase nach 2009 wurde Bildungssteuerung deshalb 

zunehmend von der lokalen Ebene losgelöst und (mitunter 

bildungsexternen) Expertengremien anvertraut, die im Fall 

der CCSS beispielsweise über „internationalen Wettbe-

werbsanschluss“ verfügen mussten.5 

Die Durchsetzung der Reformen erfolgte im Wesent-

lichen über die Ausschreibung von Wettbewerben um zen-

tralpolitische Finanzmittel: Kein Staat, kein Distrikt muss-

te im Sinne der Experten reformieren; ohne die freiwillige 

Teilnahme am Wettbewerb gab es aber auch kein Geld 

(Hartong 2015). Im Sinne der hiermit verfolgten Entpoli-

tisierung wurden immer mehr Bundesmittel gezielt zur 

wissenschaftlichen Entwicklung verbesserter Tests oder 

Lernsysteme (etwa Online-Assessments oder digitales Ler-

nen) sowie zur Schaffung eines Systems zur Messbarma-

chung von Bildung verwendet. Vor allem der Vergleich 

zwischen der NCLB- und der CCSS-Reform zeigt dabei, 

dass die Lokalpolitik im Zeitverlauf immer stärker mit 

Zwängen zur kostspieligen Evidenzgenerierung konfron-

tiert wurde –, die Weiss et al. (2008) zufolge entweder 

direkt oder indirekt mit Sanktionen behaftet war –, wäh-

rend sowohl die Legitimität lokalpolitischer Interessens-

3 www.corestandards.org.

4 Die Entlassung aus Sanktionen bzw. die Rückgabe von 

 Autonomie erfolgte hierbei durch sogenannte Waiver- 

Programme, mit denen sich Einzelstaaten auf gewisse Re-

formkurse festlegen und hierfür entsprechende operative 

Freiheiten und Zeit für die umsetzung erhalten.

5 Hiermit ist gemeint, dass die CCSS explizit als modell glo-

bal angepasster, wettbewerbsfähiger Kompetenzen für 

College und (internationale) Karriere entwickelt wurden. 

Entsprechend waren es vor allem nationale, nicht-Regie-

rungs- und Beratungs- bzw. testakteure, die die Standards 

auf den markt brachten.
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verhandlung als auch die Mittel für infrastrukturelle Res-

sourcen zunehmend eingeschränkt wurden.

Die Lokalpolitik lässt sich jedoch nicht so einfach aus-

schalten. Tatsächlich reagieren die Lokalakteure auf die 

Einführung evidenzbasierter Steuerungsformen immer wie-

der aufs Neue mit offenem Widerstand, dem gleichzeitigen 

Auftreten von formaler Reform und einem Festhalten an 

traditionellen Praktiken sowie mit Betrug und Opportunis-

mus. So zogen sich, obwohl die Sanktionen des NCLB-Sys-

tems zu diesem Zeitpunkt deutlich entschärft worden waren, 

viele Staaten seit 2014 spontan und heftig aus der Umset-

zung der CCSS und entsprechender Tests zurück oder über-

schrieben bereits existierende Standards lediglich mit einem 

neuen „Label“.

Immer wieder zeigen die Reformprobleme in den USA 

die tatsächliche Unhintergehbarkeit der Lokalpolitik, da 

diese die Reformen − auch und vor allem über zähe Inte-

ressensverhandlungen − umsetzen, Leistungsdaten produ-

zieren und dabei entsprechende Bildungsbudgets und -in-

frastrukturen bereitstellen müssen. Die bisherigen Versuche, 

Bildung politisch „neutral“ über ein gigantisches System 

externer Vermessungen und Evidenzgenerierung zu steuern, 

erzeugten daher immer dann Dysfunktionalitäten, wenn 

die Lokalpolitik in die Abhängigkeit von Sanktionen, Ex-

perten oder beidem getrieben wurde. Dysfunktionale Ef-

fekte wurden auch besonders dann sichtbar, wenn föderale/

staatliche Gelder ausschließlich in Sanktionen oder vermes-

sende Expertentätigkeiten geleitet wurden, ohne die politi-

schen und schulpraktischen Ressourcen für eine erfolgrei-

che Umsetzung der Reform zu finanzieren. 

3.2  Die fehlende Regulierung neuer 

 Steuerungsakteure

Ein entscheidender Punkt bei der Umsetzung der Bildungs-

reformen in den USA war immer wieder eine wachsende 

Forderung nach Transparenz. Nicht zufriedenstellende Test-

ergebnisse erzeugten systematisches Misstrauen in lokale 

Akteure (allem voran in Lehrkräfte) und ihre Reformkapa-

zitäten. Während NCLB mit massiven Sanktionen auf eine 

Erhöhung des Reformwillens setzte, lag der Schwerpunkt 

nach 2009 eher auf der umfassenden Implementierung ef-

fektiver Unterstützungssysteme. Was bislang nicht umge-

setzt wurde, war hingegen eine systematische Erhöhung 

lokaler Ressourcen (siehe 3.1). Diese Tatsache ist durch den 

Umstand bedingt, dass die Bildungsreformen in den USA 

bereits seit Ende des 20. Jahrhunderts Teil einer umfassen-

den Sparpolitik waren (Fabricant/Fine 2013), die mehr und 

mehr auf finanzielle Auslagerung und auf Einbindung nicht-

öffentlicher Drittakteure setzte. Durch die umfassende Im-

plementierung von Wettbewerben, so die Logik, sollten die 

Transparenz der schulischen Praxis erhöht und (Quasi-)

Märkte geschaffen werden, auf denen sich die qualitativ 

hochwertigsten Modelle durchsetzen.

In den USA hat die Privatisierung der Bildung eine lan-

ge Tradition. Die NCLB-Reform hat jedoch eine neue Form 

der Privatisierung hervorgebracht, die von Patricia Burch 

(2009) auch als „neue Bildungsindustrie“ beschrieben wird. 

Während ursprünglich vorwiegend nicht-essenzielle Teile 

der Organisation von Schulbildung (etwa Transport, Schul-

essen, Gebäude etc.) in die Privatwirtschaft ausgelagert wor-

den waren, wurden seit den 2000er Jahren auch Kernaspek-

te der Schulbildung in Marktgüter transformiert – darunter 

die Organisation ganzer Schuldistrikte, das Einstellen und 

Beaufsichtigen von Lehrkräften, die Sammlung und Auf-

bereitung von Schul- und insbesondere Testdaten, umfas-

sende Beratungen, das Anbieten von Lernservices oder das 

Management von Bildung über IT-Systeme und -program-

me (Hard- und Software, technischer Support oder das Er-

stellen eines digitalisierten Curriculums).

Während die Lokalakteure der Bildungsverwaltung 

und -praxis zunehmend reguliert wurden (unter anderem 

auch über die Verpflichtung, die neuen Märkte in An-

spruch zu nehmen oder standardisierte, onlinebasierte 

Tests durchführen zu müssen), fehlt bis heute genau diese 

regulierte Transparenz für eine Kontrolle der Bildungsin-

dustrie. In den USA haben sich die in diesem Bereich neu 

entstandenen Märkte dabei auf undurchsichtige Art und 

Weise mit Stiftungs- und philanthropischen Aktivitäten 

vermischt, unter anderem im Bereich der wachsenden 

Anzahl sogenannter Vertragsschulen (Charter Schools) 

oder Bildungs management organisationen.

Auf dem komplexen Markt der neuen Bildungsindustrie 

fehlen nicht nur Preisregulierungen, sondern auch Quali-

tätsstandards oder Rechenschaftslegungszwänge. So ist un-

ter anderem noch ungeklärt, wem eigentlich (sensible) 

Schuldaten gehören, wenn sie von einem externen Anbieter 

koordiniert und gesammelt werden, oder wie im Falle von 

Insolvenzen zu verfahren ist. Regelmäßig werden dabei 

skandalöse Praktiken und Geschäftsmodelle der neuen 

Markt akteure entdeckt – und doch lässt sich eine Re-Regu-

lierung nur schwer durchsetzen, sobald sich erst einmal 

mächtige Allianzen der Liberalisierung etabliert haben.

Während die Marktakteure die neue Steuerung somit 

gezielt für sich nutzen, geraten die Lokalakteure zunehmend 

in eine unterlegene, wenn nicht gar abhängige Position – 

allen Forderungen nach Transparenz zum Trotz. Im Gegen-

teil erscheinen die Ziele Transparenz, Qualitätssicherung 

und Kapazitätserhöhung immer dann in Gefahr, wenn pro-

fitorientierte Investoren motiviert werden sollen, langfristig 

Gelder zu investieren. Es ist wenig erstaunlich, dass die neue 

Bildungssteuerung damit mit dem typischen Dilemma der 

Regulation von Finanzmärkten konfrontiert ist. Nur zahlen 

den Preis hier nicht Anleger oder Steuerzahler, sondern 

Schüler und Lehrkräfte sowie (bildungsferne, wenig liquide) 

Eltern, die der Rolle strategisch wählender Konsumenten 

in vielen Fällen nicht entsprechen können.

Die im Zuge der Schaffung neuer Bildungsmärkte statt-

findende Verlagerung der Bildungssteuerung auf Marktak-

teure ist mit der Absicht deutlicher Kostenersparnis einer-

seits und mit der Hoffnung auf die Verbesserung von 

Effizienz und Qualität von Bildung andererseits ver-
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knüpft. Gerade der Reformtrend aus den USA zeigt jedoch, 

dass Bildungspolitik dabei langfristig in ein Dilemma ei-

gentlich notwendiger Regulierung bei gleichzeitig wach-

sender Abhängigkeit von den neuen Marktakteuren gerät. 

Gerade eine Kombination aus starker Regulierung/Rechen-

schaftspflicht für Lokalakteure und keiner oder einer nur 

geringen Regulierung der Drittanbieter führt dazu, dass 

Letztere vor allem ihrer eigenen Logik (Markterhalt, Pro-

fitgenerierung, kurzfristige Erfolgszahlen) folgen und damit 

die Erreichung der Reformziele erschweren, wenn nicht gar 

torpedieren. Längerfristig birgt die Verlagerung der Bil-

dungspolitik auf Teile der Bildungsindustrie die Gefahr ei-

ner Entdemokratisierung in sich. Mit der fortschreitenden 

Entfesselung der neuen Bildungsmärkte wird diese Gefahr 

immer sichtbarer (Hartong 2015).

4. Tendenzen deutscher Bildungspolitik

Die vorangegangenen Überlegungen sollen zwei grundle-

gende Problematiken illustrieren. Diese ergeben sich un-

mittelbar aus der Neuausrichtung der Bildungssteuerung 

auf Vermessung und Evidenzorientierung, Bemühungen 

zur Deregulierung sowie der Einführung marktgesteuerter 

Regulationsmechanismen. Oftmals laufen diese Elemente 

der Bildungsreformen zusammen, indem beispielsweise 

Drittanbieter mit dem Bereitstellen von Evidenz (zum Bei-

spiel in Form von Test- oder Evaluationssystemen) bezie-

hungsweise der Unterstützung von Lokalakteuren bei der 

effektiven Umsetzung von Reformen beauftragt werden.

Die Erfahrungen aus den USA zeigen, dass der Bundes-

haushalt in abnehmendem Maße Mittel zur Grundfinan-

zierung infrastruktureller oder technischer Bildungsres-

sourcen bereitstellt und dass die öffentlichen Gelder hin zu 

den mit der Evidenzgenerierung betrauten Akteuren sowie 

zur Bildungsindustrie insgesamt umgeschichtet werden. Die 

lokale Bildungspolitik und -praxis wird infolgedessen von 

den neuen Steuerungsformen überlagert. Dennoch bleibt 

Schulbildung letztendlich in lokalpolitischer Verantwortung 

(Distrikte und lokale Schulgremien), sodass hier am Ende 

immer stärkere Widersprüche oder sogar wechselseitige 

Blockaden zwischen nationalen/staatlichen und lokalen 

Akteuren entstehen.

In Deutschland ist die Steuerungsumstellung wesentlich 

jünger. Anders als in den USA haben deutsche Bundespo-

litiker bislang darauf verzichtet, Schulen oder Bundesländer 

mit schlechten Testwerten zu sanktionieren. Nichtsdesto-

weniger häufen sich inzwischen auch hier Hinweise auf eine 

langfristige Erzeugung ähnlicher Dysfunktionalitäten wie 

in den USA.

So haben die KMK und das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) nach der Publikation der er-

nüchternden PISA-Studie damit begonnen, öffentliche Bil-

dungsgelder gezielt in den Aufbau eines komplexen Systems 

der Evidenzgenerierung und Bildungs vermessung zu inves-

tieren (Hartong 2014). So argumentiert Hans Peter Klein6 

in der Wirtschaftswoche von Oktober 2013 treffend, dass 

mit der neuen Fokussierung auf die Messung und systema-

tische Optimierung von Schülerkompetenzen ein „heiliger 

Gral“ der neuen Generation empirischer Bildungsforscher 

aus der Taufe gehoben wurde, die seitdem mit hohen Mil-

lionenbeträgen zentralisierter BMBF- und KMK-Program-

me versorgt werden. Binnen der letzten 15 Jahre ist hieraus 

ein riesiger Sektor empirischer Bildungsforschung entstan-

den, der unter anderem die dauerhafte Sammlung, Aufbe-

reitung und Bereitstellung von Bildungsdaten organisiert 

und sich gleichzeitig als Wissens- und Finanzierungskon-

trolleur (etwa bezüglich der Auswahl „förderwürdiger“ wis-

senschaftlicher Modellprojekte) etabliert hat.

Gleichzeitig erscheinen auch in Deutschland ideologisch 

motivierte Debatten über Bildung nicht mehr im selben 

Maße legitim wie vor den Bildungsreformen. Die Einfüh-

rung nationaler Bildungsstandards gilt in den meisten Bun-

desländern als Programm eines „kooperativen Staates“ 

(Gördel 2008), das von parteilichen Grabenkämpfen Ab-

schied nehmen und stattdessen allein dem neutralen Ziel 

des Lernzuwachses von Schülern dienen soll. Selbst die 

aktuellen Schulstrukturreformen mit dem tendenziellen 

Ergebnis einer Reduktion der Schulformen auf zwei Typen 

(Gymnasium + 1) werden von den Bildungspolitikern in 

vielen Bundesländern als Hinweise auf einen großen Schul-

frieden gefeiert. Langfristig passt dieser Trend zur Entideo-

logisierung jedoch auch hierzulande nicht zu den knappen 

lokalpolitischen Budgets, den Parteidebatten oder Wahlzy-

klen, sodass es auch hier permanent zu Widersprüchen 

zwischen verschiedenen Steuerungslogiken kommt.

Dies gilt besonders, seit die Basisfinanzierung der Schu-

len grundlegend neu organisiert wurde. Dem Leitbild der 

„eigenverantwortlichen Schule“ gemäß sollen die Schulen 

mittels gezielter Deregulierung aus der staatlichen Umklam-

merung befreit und zugleich dem lokalen Wettbewerb mit 

anderen Schulen ausgesetzt werden. Die widersprüchlichen, 

positiven wie negativen Folgen der eigenverantwortlichen 

Schule werden seit Längerem diskutiert. Entscheidend ist 

jedoch, dass mit der Umstellung auf Wettbewerbe und Bil-

dungsmärkte auch in Deutschland neue Regulationsmecha-

nismen erzeugt wurden. So werden Schulen etwa finanziell 

gezwungen, sogenannte Public-Private-Partnerships mit 

privaten Drittanbietern einzugehen – etwa Anbieter von 

Dienstleistungen oder Bildungsmedien. Ähnlich wie in den 

USA werden diese auch in Deutschland bislang nicht hin-

reichend kontrolliert oder transparent gemacht: „Öffentlich-

private Partnerschaften werden derzeit weder systematisch 

erfasst noch inhaltlich geprüft, geschweige denn auf ihre 

Effekte hin analysiert“ (Gericke 2013).

6 mitbegründer der reformkritischen Gesellschaft für Bil-

dung und Wissen (GBW)
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5. Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund des langen Erfahrungswissens mit standard-, test- 

und rechenschafts basierter Schulsteuerung in den USA lassen sich für die 

aktuellen Reformprozesse in Deutschland wichtige Schlussfolgerungen 

ziehen. Das eigentliche Problem, so eine zentrale Erkenntnis, besteht we-

niger in der (häufig diskutierten) Detailgestaltung (etwa die Rolle oder der 

Umfang von Tests) als in den dahinterliegenden Trends neuer Bildungs-

steuerung. Die Tendenzen zu einer Verabsolutierung von Evidenzorientie-

rung einerseits sowie zu einer weitreichenden Deregulierung andererseits 

lassen die (lokale) Bildungspolitik und -praxis zunehmend in Abhängigkeit 

von Experten und bildungsexternen Akteuren geraten. Hoffnungen, einen 

schnellen Bildungsfortschritt allein über das massive Anhäufen von Funk-

tionswissen („what works“) und die Etablierung umfassender Wettbewerbe 

erzielen zu können, greifen dabei jedoch zu kurz.

Aus den bisherigen Reformerfahrungen in den USA kann daher gefol-

gert werden, dass die Forderung nach Transparenz und Rechenschaftslegung 

dysfunktional wird, sobald bestimmte Akteure hiervon ausgenommen 

werden. Im Gegenteil muss es eine Pflicht der öffentlichen Hand bleiben, 

undurchsichtige Abhängigkeiten systematisch zu verhindern und im Zwei-

felsfall immer auf der Seite der Schulen zu stehen. Hierfür muss Letzteren 

vertraut und dieses Vertrauen öffentlich bekundet werden.

Weiter muss legitim und ausführlich darüber debattiert werden, dass 

die neue Bil dungssteuerung bei Weitem keine „neutrale“, sondern vielmehr 

eine hochgradig politisierte, marktbasierte Steuerung ist, die gerade durch 

ihre Ummantelung mit einer „neutralen Aura der Lernorientierung“ weit-

reichende Macht entfalten kann. Gerade deswegen bleibt die politisch-

ideologische Debatte ein Kernaspekt der Bildungssteuerung und muss als 

solche (wieder) anerkannt werden. Dies hätte zur Folge, dass die (voraus-

setzungsreichen) normativen Elemente neuer Bildungssteuerung ausrei-

chend demokratisch diskutiert werden.

Die Erfahrungen aus den USA zeigen, dass trotz politischer Versuche, 

ungewollte Effekte von Reformen über „Nachsteuerung“ auszubessern, 

diese nicht mehr oder nur sehr schwer beseitigt werden können. Dies gilt 

für einmal etablierte Kontrollstrukturen − etwa die Verwendung von Tests 

für Sanktionen − oder für die Verlagerung wichtiger Steuerungsfunktionen 

auf Bildungsmärkte – etwa für die Kontrolle von Schuldaten. Es muss daher 

von Anfang an systematisch verhindert werden, dass zu starke Einflussdif-

ferenzen zwischen unregulierten Kontrolleuren und den von ihnen Kont-

rollierten entstehen.

In diesem Sinne sollten Finanzmittel nicht nur über Anreiz- oder evi-

denzbasierte Modelle verteilt werden, sondern es muss weiterhin eine so-

lide Inputfinanzierung geben – mit entsprechendem Raum für eine eigen-

verantwortliche Umsetzung. Im Sinne von Peter M. Taubmans (2014) 

Plädoyer für „opportunity-to-study-standards“ wären Standards zu entwi-

ckeln, die, statt auf ein sich immer enger zuziehendes Messregime zu setzen, 

eine Sicherstellung von Infrastruktur garantieren – und von Zeit.
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